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      Stuttgart, den 18.04.2008 

Zwischenbilanz zum Landesgesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen

Sehr geehrter Herr Hillebrand, 

als Dachverband der organisierten Selbsthilfe in Baden-Württemberg mit 54 Verbänden und über 60.000 Mitgliedern ist die Gleichstellung von behinderten Menschen ein zentrales politisches Anliegen für uns. 

Die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe behinderter Menschen Baden-Württemberg e.V. (LAG SELBSTHILFE) hat daher wenige Tage nach der Verabschiedung des Bundesbehindertengleichstellungsgesetzes im Mai 2002 einen ersten Entwurf für ein baden-württembergisches Landesbehinderten-gleichstellungsgesetz (L-BGG) bei Ihrem Ministerium eingereicht. In diesem Entwurf gaben wir die Sichtweise und die Erwartungen behinderter Menschen an ein L-BGG wieder.  Als Ergebnis des mehrjährigen politischen und parlamentarischen Prozesses wurde am 20. April 2005 das jetzt zu evaluierende L-BGG beschlossen. Dieses blieb weit hinter unseren Erwartungen zurück und wir begrüßen es sehr, dass die Landesregierung eine Zwischenbilanz ziehen will und die verschiedensten Verbände zu diesem Zweck angeschrieben hat.  

Ihre Fragen beantworten wir daher gerne. Darüber hinaus werden wir auf politische Anliegen eingehen, deren Umsetzung behinderten Menschen wichtig ist und die wir Ihnen deswegen näher erläutern möchten. 

1. Sind Ihnen Benachteiligungen behinderter Menschen durch die in § 6 Abs. 1 L-BGG genannten Stellen bekannt geworden? Wenn ja, worin konkret lag die Benachteiligung (§ 6 L-BGG)?

Die erhaltenen Rückmeldungen über Benachteiligungen betrafen vor allem den Bildungsbereich. Sie geben exemplarisch wieder, dass es bei der Verhinderung oder Beseitigung einer Benachteiligung von behinderten Kindern und Jugendlichen auf das Zusammenspiel  verschiedener Faktoren ankommt. 

1. Fallschilderung-konkret
Ein Kind mit Hydrochephalus wurde erst von der dritten angesprochenen Schule aufgenommen, die anderen beiden Schulen hatten sich entweder sehr ablehnend geäußert oder schnell auf ungünstige  äußere Bedingungen verwiesen. Nach Aussage des betroffenen Vaters gibt es bei vielen Schulen Probleme mit der Integration und die Beschulung auf einer allgemeinen Schule, wie es hier z.B. von den Eltern gewünscht wurde, muss erst „erkämpft“ werden. 

2. Fallschilderung-konkret

Nach Auskunft eines anderen Mitglieds empfinden viele Eltern bei der Suche nach einer geeigneten Schule die Gespräche mit Behörden als „Spießrutenlaufen“ und wünschen sich mehr Verständnis und Unterstützung. 

3. Fallschilderung-generell 

Von einem weiteren Mitglied werden folgende generelle Benachteiligungen angeführt (nahezu ungekürzte Wiedergabe): 

1) Es ist nach wie vor weitgehende Praxis, dass behinderte Kinder nicht bei der zuständigen Grundschule angemeldet werden können, sondern aufgrund von Absprachen der Sonderkindergärten und Sonderschulen gleich in die Sonderschule eingeschult werden.
2.) Die äußere Differenzierung von Kindern mit Lernschwierigkeiten, also die Herausnahme aus dem gemeinsamen Unterricht und die soziale Isolierung beim Unterricht in Gruppen, wird weiterhin als normal angesehen. 
3.) Gutachten, Zeugnisse und Schulberichte von Schülern mit Lernschwierigkeiten sind nach wie vor defizitorientiert. Behinderte Schüler müssen also immer wieder eine Aufzählung ihres Nichtkönnens ertragen (gemessen an der allgemeinen Norm).
4.) Trotz des Gebots der individuellen Förderung sind die Schulen nach wie vor nicht auf die individuellen Bedürfnisse von Schülern mit Lernschwierigkeiten eingestellt. Notwendige Doppelbesetzungen und Förderstunden werden weitgehend nicht gewährt.
5.) Die Berufsvorbereitung erzwingt durch die Orientierung an Standards und standardisierten Tests die soziale Separierung von Kindern mit Lernschwierigkeiten. Sie werden gleich in den Reha-Bereich abgedrängt.
6.) Die gesteigerte Konkurrenz- und Leistungsorientierung vor allem bei Abschlüssen wird von Schülern mit Lernschwierigkeiten als soziale Isolierung erlebt, weil die anderen Schüler gezwungen sind, sich leistungsstarke Partner zu suchen.

7.) Kinder haben häufig keine Möglichkeit,  eine in der Grundschule begonnene Integration in der Sekundarstufe fortzusetzen.

8.) Körperlich behinderte Kinder werden an Regelschulen immer wieder nicht aufgenommen

und ergänzend dazu werden ausgeführt: 

„Überall dort, wo eine integrative Schulbildung bis zum Ende der Schulzeit durchgeführt wurde, können wir feststellen, dass für diese Jugendlichen auch der Weg auf dem ersten Arbeitsmarkt einfacher möglich ist, da sie das normale Leben schon in der Schule erlebt haben.“ 

Bewertung

Zur Vermeidung einer Benachteiligung von behinderten Kindern und Jugendlichen ist bei der Ausgestaltung der staatlichen/kommunalen Angebote im pädagogischen und im (vor-) schulischen Bereich darauf zu achten, dass  die Hilfen individuell und passgenau sind und den Bedürfnissen des einzelnen Kindes entsprechen. Das Wohl des Kindes, seine gezielte Förderung und seine bestmögliche Integration muss eindeutig im Vordergrund stehen. Kinder und ihre Eltern sind als Experten in eigener Sache anzusehen. Ihr Wunsch- und Wahlrecht muss daher auch bei der Auswahl der Schule Vorrang genießen, die unabhängig von der Schulart – ob Sonderschule oder Regelschule – über entsprechende Rahmenbedingungen für eine angemessene Beschulung behinderter Kinder und Jugendlicher (Räumlichkeiten, Personal, kleine Klassengrößen) verfügen muss. 

Um eine Benachteiligung von behinderten Kindern und Jugendlichen, vor allem auch im Bildungsbereich zu vermeiden, schlagen wir die Aufnahme folgenden Zusatzes im L-BGG vor: 

§ 5 a Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen 

Die Integration von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung ist über besondere Maßnahmen durch die im § 6 (1) S.1 und S. 2 genannten Stellen zu fördern. Bestehende Benachteiligungen sollen in geeigneter Weise beseitigt oder so weit wie möglich reduziert werden. Diese Verpflichtungen gelten insbesondere für den Bildungsbereich.

Mit der Aufnahme dieses Passus im L-BGG würde die Landesregierung ein sichtbares Zeichen für die Gleichstellung behinderter Kinder und Jugendlicher setzen und wichtige Signale für die gewollte Teilhabe junger behinderter Menschen und für „eine Gesellschaft für alle“ aussenden. 

Wie auch die konsequente Beachtung dieses neuen § 5 a im staatlichen und kommunalen Handeln einen wichtigen Beitrag für die zukünftige Entwicklung dieser jungen Menschen leisten würde, da jede gelungene Integration im Kindes-/Jugendalter die Chancen für eine Beschäftigung auf dem freien Arbeitsmarkt erhöht. 

Anderweitige Benachteiligungen

Vom Landesverband der Gehörlosen (LV GL) wurde uns mitgeteilt, dass es bei der Anerkennung der Beihilfefähigkeit für einen Gebärdensprachen-dolmetscher und für technische Hilfsmittel zu Ablehnungen durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung kam. Der Sachverhalt wurde Ihnen in einem eigenem Schreiben des LV GL im Detail mitgeteilt und wir verzichten daher auf weitergehende Ausführungen.  

Wir schließen uns der Auffassung des LV GL an und sehen darin eine Benachteiligung von behinderten Menschen durch eine staatliche Stelle und bitten um weitere Prüfung. 

2. Wurde Ihnen bekannt, dass bauliche und andere Anlagen nach Verabschiedung des L-BGG nicht barrierefrei hergestellt wurden und es sich hierbei um eine Maßnahme handelte, die in den Regelungsbereich des L-BGG fällt (§ 7 Abs. 1 L-BGG)?

Die  barrierefreie  Errichtung öffentlicher Gebäude oder ihr Umbau oder ihre Erweiterung spielen eine wichtige Rolle für behinderte Menschen. Wir geben nachfolgend einige Rückmeldungen wieder: 

1. Fallschilderung

Beim Umbau eines öffentlichen Gebäudes 2007 musste explizit auf die Notwendigkeit eines barrierefreien Zugangs hingewiesen werden, da der  Rohbau diesen nicht vorsah. 

2. Fallschilderung 

In einem anderen Fall blieb es unverständlich, dass ein denkmalgeschütztes Gebäude für mehrere Millionen Euro umgebaut wurde, der barrierefreie Zugang  aber nach wie vor fehlt. 

3. Fallschilderung 

Die Restauration und Renovierung eines denkmalgeschützten Volkshochschulheim erfolgte ohne Berücksichtigung der Barrierefreiheit.  Das Mitglied berichtete weiter, dass nach seinem Eindruck, die Barrierefreiheit bei denkmalgeschützten Gebäuden keine Rolle spielt. 

Bewertung

Unbefriedigend ist, dass der Konflikt zwischen Denkmalschutz und Barrierefreiheit oftmals zu Lasten der mobilitätseingeschränkten Personen geht. Bei einer Begehung vor Ort und einer gewissen Kompromissbereitschaft (letztlich sollen die Gebäude für den Bürger da sein und nicht umgekehrt) dürften sich in nicht wenigen Fällen praktikable Lösungen finden lassen, die beide Seiten befriedigen. Wichtig ist, dass die Einbeziehung entsprechender Fachleute oder  einschlägiger Verbände möglichst schon in der Planungsphase erfolgt.

4. Generelle Aussagen

Bei Baumaßnahmen können zu hoch angebrachte Briefkästen, Klingelknöpfe etc. die einfachste Form der Kontaktaufnahme verhindern oder mit zu hoch angebrachten WC-Kästen oder Armaturen zu nahezu unlösbaren Problemen bei Behördenbesuchen führen. Die Einhaltung einer durchgängigen Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden ist deswegen  eine wichtige Voraussetzung für eine gelungene Teilhabe. Daher ist die möglichst frühzeitige Einbeziehung von betroffenen Bürgern/Verbänden vor Ort oder die Stellungnahme eines dafür qualifizierten kommunalen Behindertenbeauftragten bei Baumaßnahmen langfristig nicht nur kostengünstiger, sondern stellt angesichts des demographischen Wandels eine Investition in die Zukunftsfähigkeit einer Gemeinde dar. 

Von entscheidender Bedeutung ist, dass nicht nur bei der Genehmigung des Bauvorhabens auf eine barrierefreie Ausführung großen Wert gelegt wird, sondern dass auch bei der Abnahme des Bauobjektes die entsprechende Ausführung der einschlägigen DIN-Vorschriften zwingend kontrolliert wird. Die Broschüre „Barrierefreies Bauen im öffentlichen Raum“, herausgegeben vom Wirtschaftsministerium, enthält viele wertvolle Hinweise für das barrierefreie Bauen und sollte von den Landesbehörden und den Kommunen bei ihrer eigenen Bauausführung durchgängig beachtet werden. Von großen Nutzen könnte es sein, wenn die Behörden mittels dieser Broschüre aktiv für das barrierefreie Bauen werben, da dieses wichtige Thema – auch als Teil der Altersvorsorge - bei vielen Bauherren noch unbekannt ist. 

Ein anderes Problem ist, dass bei der Auslagerung von Dienststellen bzw. bei der mietrechtlichen Nutzung weiterer Dienstgebäude die Barrierefreiheit oftmals keine Rolle spielt und über den § 7 L-BGG auch nicht eingefordert werden kann, da dieser aufgrund der erfolgten Anmietung rechtlich unerheblich ist.  Das Erfordernis der Barrierefreiheit kann damit umgegangen werden und es müsste eine Regelung im L-BGG aufgenommen werden, die auch diesen Sachverhalt berücksichtigt. 

2. Wurde Ihnen bekannt, dass nach Verabschiedung des L-BGG öffentliche Straßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und neu zu beschaffende Beförderungsmittel im öffentlichen Personennahverkehr, für die die Bestimmungen des Landesrechts gelten, nicht barrierefrei gebaut bzw. in nicht barrierefreier Ausführung angeschafft wurden (§ 7 Abs. 2 L-BGG)?

Die Teilhabe behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben kann nur dann gelingen, wenn es Ihnen ermöglicht wird, als mobilitätseingeschränkte Person oder als sinnesbehinderter Mensch die eigene Häuslichkeit zu verlassen und  sie sich selbständig und ohne größeren Zeitaufwand von einem Ort zum anderen bewegen können. Daher ist die Verwirklichung einer möglichst umfassenden Barrierefreiheit ein zentraler Punkt für uns. 

Eigene Erfahrungen der LAG SELBSTHILFE  

Die LAG SELBSTHILFE ist als Träger öffentlicher Belange bei Plangenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren für öffentliche Straßen und Verkehrsanlagen beteiligt und setzt sich im Rahmen dieser Stellungnahmen und ggf. einer Ortsbesichtigung für eine barrierefreie Gestaltung im Sinne der DIN 18024 ein. 

Die Vorschläge und Einwendungen der LAG SELBSTHILFE werden zum Teil aufgegriffen und entsprechend berücksichtigt. Unverhältnismäßige Mehrkosten, topographische Gegebenheiten (z.B. hügelige Landschaft) oder auch nur schwer zu verändernde Eigentumsverhältnisse verhindern ggf. die angestrebte  Barrierefreiheit, sodass am Ende ein nicht immer befriedigender Kompromiss oder ggf. auch der Verzicht (z.B. auf eine bestimmte Gehwegbreite bei einem vorgelagerten Haus)  steht. 

Wichtig ist uns, darauf hinzuweisen, dass nicht nur behinderte Menschen ein starkes Interesse am barrierefreien Bauen haben. Auch alte Menschen oder Mütter mit Kinderwägen oder Arbeitnehmer, die z.B. einen Beinbruch erlitten haben,  sind auf „Verkehrswege ohne Hindernisse“ angewiesen. Wie auch gesunde Menschen eine barrierefreie Wegführung schätzen. Daher sollte die Verwirklichung einer weitesgehend barrierefreien Umwelt ein gesamtgesellschaftliches Anliegen sein und vom Land Baden-Württemberg entsprechend gefördert und unterstützt werden.  

In diesem Zusammenhang sollte auch überlegt werden, ob für die Anhörung der Verbände behinderter Menschen als Träger öffentlicher Belange nicht ein Kostenersatz gewährt werden kann. Im Verhältnis zu den Gesamtbaukosten wäre diese zusätzliche Gebühr für den Antragssteller zweifellos unbedeutend. Sie hätte aber den Vorteil, dass die Verbände einen Teil dieses wichtigen Arbeitsbereichs mit hauptamtlichen Personal besetzen könnten, denn auch das ehrenamtliche Engagement bei den Verbänden hat zeitlich seine Grenzen.  

Große Sorge bereitet den Verbänden behinderter Menschen, dass durch die Förderalismusreform das Gemeinde-Verkehrs-Finanzierungsgesetz (GVG)  außer Kraft getreten ist. Die landesgesetzliche Nachfolgeregelung für das GVG muss die Gewährung von Zuschüssen zwingend mit der Einhaltung der Barrierefreiheit verknüpfen. Anderenfalls werden die barrierefreien  Angebote im öffentlichen Personenverkehr immer mehr ausgedünnt. 

Auch wenn diese Materie nicht über das L-BGG geregelt werden kann, möchten wir doch ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir es für äußerst unbefriedigend ansehen, wenn die gesetzliche Verpflichtung bzw. die höchstrichterliche Rechtssprechung zur Verhältnismäßigkeit der barrierefreien Ausgestaltung eines Bahnhofes bzw. zum Umbau von Anlagen des ÖPNV an ein bestimmtes Fahrgastaufkommen (aktuell waren es für den Umbau des Bahnhofs in Oberkochen ein Aufkommen von 1.000 Passagieren) geknüpft ist. Das bedeutet, dass regionale Bahnhöfe mit ihrem geringeren Fahrgastaufkommen bei einem Umbau kaum noch barrierefrei ausgestaltet werden können. 

3. Gab es im Zusammenhang mit der Umsetzung des Anspruchs auf die Erstattung der Aufwendungen für Gebärdensprachdolmetscher oder für andere geeignete Kommunikationshilfen in Verwaltungsverfahren gegenüber den Dienststellen und sonstigen Einrichtungen der Landesverwaltung Schwierigkeiten (§ 8 Abs. 3 L-BGG)?

Wir begrüßen es sehr, dass das Sozialministerium 40.000,00 € für Gebärdensprachendolmetscher an Elternabenden in Schulen zu Verfügung gestellt hat und die Verwaltung der Mittel der Dolmetscher-Vermittlungszentrale Stuttgart übertragen will.  

Ebenso freuen wir uns, dass das Präsidium des Landkreistages in seiner Sitzung vom 11.3.2008 die Mitfinanzierung der Beratungsstellen (Sozialarbeit für hörgeschädigte Menschen) über den Kommunalverband für Jugend und Soziales befürwortet hat. Damit wurde der erste wichtige Schritt getan und wir hoffen, dass sich diese positive Entwicklung fortsetzt. 

Ungelöst bleibt nach wie vor das Problem der Kommunikation bzw. die Kostenübernahme für Gebärdensprachendolmetscher auf kommunaler Ebene. Der § 8 (3) L-BGG nimmt nur die Landesverwaltung in die Pflicht. Hier müsste trotz des Konnexitätsprinzips entweder eine Erweiterung im L-BGG kommen oder es müssten auf freiwilliger Basis entsprechende Zusagen von den Kommunen getroffen werden. 

Eine Frage, die separat beleuchtet werden müsste, ist, ob nicht eine Erweiterung des § 8 L-BGG auf „Kommunikationshilfen für  blinde Menschen“ erfolgen müsste. 

4. Gab es bezüglich der Gestaltung des Schriftverkehrs Fälle, in denen trotz des Verlangens des behinderten Menschen, seiner Behinderung Rechnung zu tragen, diesem Anliegen nicht entsprochen wurde? Wenn ja, worum ging es konkret?

Ein großes Problem ist, dass viele Formulare (die wir hier zum Schriftverkehr rechnen) noch nicht barrierefrei ausgefüllt werden können. Für mobilitätseingeschränkte und sinnesbehinderte Personen ist die Kommunikation mittels elektronischer Post eine sehr wichtige Erleichterung. Daher ist es besonders bedauerlich, dass gerade der Personenkreis, der aufgrund seiner Behinderung am meisten von den neuen Kommunikationsmitteln profitiert, bei behördlichen Vorgängen oder Antragsstellungen zum Teil noch immer davon ausgeschlossen ist. 

Es wäre zu überlegen, ob nicht eine Meldestelle eingerichtet werden sollte, an die sich Bürger wenden können, die trotz erfolgter Beanstandung bei einer Verwaltung vergeblich auf Abhilfe gehofft haben. 

6. Waren Internetangebote der Dienststellen und sonstigen Einrichtungen der Landesverwaltung so gestaltet, dass sie nicht grundsätzlich von Menschen mit Behinderungen uneingeschränkt nutzbar waren? Wenn ja, welche? Wurde der Mangel Ihres Wissens nach inzwischen behoben?

Nach unserem Kenntnisstand wurden Ihnen verschiedene „Seiten“ von unseren Mitgliedsverbänden mitgeteilt. 

Generell gilt, dass Internet-Seiten für viele behinderte Menschen eine wichtige Informationsquelle darstellen. Daher ist ihre barrierefreie Gestaltung sehr wichtig. Neben der Schriftgröße und dem Kontrast spielt auch die Übersichtlichkeit eine wichtige Rolle. 

Auch hier wäre zu überlegen, ob nicht die zuvor genannte Meldestelle eine wichtige Rolle bei der Einhaltung dieser wichtigen Vorschrift spielen könnte.  

7. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Rechtsschutz durch Verbände? Wurden Rechtsschutzersuchen von Verbänden behinderter Menschen trotz schriftlichem Einverständnis des behinderten Menschen abgelehnt (§ 11 L-BGG)?

Es wurde kein Rechtsschutzersuchen an uns gestellt. Die Ursachen dürften darin zu suchen sein, dass das Gesetz nur ein Klagerecht für einen Verstoß gegen § 8 (3) L-BGG einräumt und das L-BGG mit seiner Betonung auf die Landesverwaltung bei der Ortsebene weitesgehend unbekannt ist. 

8. Wurde die Klageerhebung eines nach § 13 Abs. 3 Behindertengleichstellungsgesetz anerkannten Verbands auf Feststellung eines Verstoßes gegen § 8 Abs. 3 L-BGG durch die in § 6 Abs. 1 Satz 1 L-BGG genannten Stellen nicht zugelassen?

Siehe Antwort zur Frage 7

Über diese Antworten hinaus möchten wir folgende Anregungen abgeben oder auf gesetzliche Lücken hinweisen:

Bei § 13 L-BGG vermissen wir eine gesetzliche Regelung zu den Kommunalen Behindertenbeauftragten und wir begründen diese Forderung wie folgt:  

Infolge der Verwaltungsreform und der gewachsenen Aufgabenkreise wurden die Kompetenzen der  Kommunen stark erweitert. Daher ist die Bestellung von kommunalen Behindertenbeauftragten wichtiger denn je geworden.  

Auf Ihre Initiative hin haben mittlerweile 34 Stadt- und Landkreise kommunale Behindertenbeauftragte bestellt. Als Dachverband der organisierten Selbsthilfe begrüßen wir diese Entwicklung und sehen sie als einen ersten wichtigen Schritt an, auf den - auch im Sinne einer echten Teilhabe von behinderten Menschen - weitere folgen müssen. 

Im Einzelnen halten wir folgende Punkte für wichtig:

Kommunale Behindertenbeauftragte

Bei der Bestellung von kommunalen Behindertenbeauftragten
 müssen die betroffenen Menschen vor Ort und ihre Verbände mit einem  Vorschlagsrecht zwingend einbezogen werden. Anderenfalls fehlt die Rückbindung an die behinderten Bürger und es besteht die Gefahr, dass der kommunale Behindertenbeauftragte seine Tätigkeit als eine reine Dienstleistung ohne jegliche Legitimation von der Basis – sprich den Betroffenen vor Ort – begreift. In diesem Zusammenhang wäre es auch  sinnvoll, wenn für den regelmäßigen Austausch mit dem kommunalen Behindertenbeauftragten ein runder Tisch eingerichtet wird, da die Arbeit nur dann effizient und verantwortungsvoll wahrgenommen werden kann, wenn ein koordinierter Informationsaustausch zwischen den Betroffenen und dem Beauftragten besteht. 

Die Bestellung darf nicht einseitig nur durch den Landrat oder Oberbürgermeister erfolgen. Anderenfalls ist die Abhängigkeit zu einer Einzelperson zu groß. Wir befürworten daher die Wahl durch den Kreistag oder den Stadtrat und eine jährliche Berichtspflicht des kommunalen Behindertenbeauftragten an das Kommunalparlament und an den o.g.  runden Tisch.

Die Bestellung von kommunalen Bediensteten sehen wir im Sinne einer erfolgreichen Interessenvertretung, zu der auch der Konflikt und ggf. auch das  Durchsetzen von Betroffenen-Interessen zählt, als problematisch an. Zum einen ist dem Bediensteten kein Kündigungsschutz wie z.B. für den Personalrat eingeräumt worden und zum anderen ist aufgrund des Abhängigkeitsverhältnisses und der Weisungsgebundenheit vom Dienstgeber keine wirksame Interessenvertretung im Konfliktfall möglich. Falls das Amt dennoch auf einen kommunalen Bediensteten übertragen wurde, sollten für ihn gleiche oder ähnliche Rechte wie bei einem Personalrat – z.B. keine Weisungsgebundenheit, Kündigungsschutz – gelten. 

Das Amt des kommunalen Behindertenbeauftragten kann nur dann wirksam wahrgenommen werden,  wenn zum einen der Aufgabenkreis und die Zugangs- (z.B. Akteneinsicht) und Beteiligungsrechte (z.B. beratende Stimme im Bau- und Sozialausschuss)  klar geregelt sind und zum anderen, wenn das Amt unabhängig und weisungsfrei ausgeübt werden kann und auch über eine entsprechende Geschäftsausstattung ggf. mit hauptamtlichen Personal und Aufwendungsersatz/Vergütung für  ehrenamtliche Mitarbeiter verfügt. 

Auch wenn wir das freiwillige Engagement der Stadt- und Landkreise bei der  Bestellung von kommunalen Behindertenbeauftragten begrüßen, sehen wir es im Interesse der behinderten Menschen und einer einheitlichen Praxis im Land für notwendig an, dass verbindliche und landesweit geltende Regelungen (auch im Hinblick auf das Aussetzen des Weisungsrechts bei Bediensteten) für den kommunalen Behindertenbeauftragten im L-BGG aufgenommen werden. 

Landesbehindertenbeauftragter

Im besten demokratischen Verständnis hat die LAG SELBSTHILFE eine interne Diskussion über die Rolle und Funktion eines Landesbehindertenbeauftragten nach § 13 geführt und kam - entgegen der jetzigen gesetzlichen Fassung -  zu folgendem Ergebnis: 

Der Landesbehindertenbeauftragte
 soll vom Landtag für die Dauer einer Legislaturperiode gewählt und bei diesem angesiedelt werden. Der Vorschlag der Selbsthilfe behinderter Menschen soll vorrangig berücksichtigt werden. Der Landesbehindertenbeauftragte soll einmal im Jahr an den Landtag über seine Arbeit berichten.

Der Landesbehindertenbeauftragte soll in Ausübung seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen sein. Er vertritt die Belange behinderter Menschen gegenüber Parlament und Landesregierung. 

Dem Landesbehindertenbeauftragten ist die für die Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. 

Der Landesbehindertenbeauftragte regt Vorhaben an, welche die Gleichstellung und Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen zum Ziel haben. Er arbeitet eng mit den Organisationen der Behindertenselbsthilfe und den Sozialverbänden zusammen. 

Der Landesbehindertenbeauftragte ist bei allen Gesetzes-, Verordnungs, Planungs- und sonstigen wichtigen Vorhaben der Landesregierung sowie der Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes, die Auswirkungen auf die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung haben können, so rechtzeitig zu beteiligen, dass er die ihm obliegenden Aufgaben wirksam wahrnehmen kann.  

Alle Landesbehörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Bereich des Landes sollen dazu verpflichtet sein, den Landesbehindertenbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen, insbesondere die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Akteneinsicht zu gewähren, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten entgegenstehen. 

Landesforum für Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Baden-Württemberg

Im Jahr 2007 wurde von Ihnen das Landesforum für Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Baden-Württemberg gegründet. Ziel dieses neu gegründeten  Landesforums ist die Beratung des Landes-behindertenbeauftragten sowie der Informationsaustausch zwischen den maßgeblichen Akteuren aus der Hilfe für behinderte Menschen. Wir begrüßen diese Initiative und regen an, Form und Inhalt der Beteiligung über eine gesetzliche Regelung im L-BGG zu regeln. 

Desweiteren sehen wir  bei folgenden Vorschriften einen Klarstellungs- oder Ergänzungsbedarf:
Beim § 3 L-BGG sollte eine ergänzende Klarstellung aufgenommen werden, wonach die Benutzung bzw. die Mitnahme notwendiger Hilfsmittel behinderten Menschen nicht verweigert oder erschwert werden darf. Denn in der Praxis passiert es immer wieder, dass die Mitnahme von Blindenhunden nicht akzeptiert wird. 

Es müsste beim § 4 L-BGG  näher geprüft werden, ob zur Stärkung der Position von behinderten Menschen bei der Geltendmachung einer Benachteiligung die Beweislastumkehr z.B. nach dem AGG aufgenommen werden sollte oder ob hier der Amtsermittlungsgrundsatz gilt.  

Es ist nicht akzeptabel, dass § 8 (3) L-BGG nur für die Landesverwaltung gelten soll, die Kommunen müssen der gleichen Verpflichtung unterliegen. 

Bei § 9 L-BGG regen wir an, dass unabhängig von Form, Bekanntgabe und Zustellung von Verwaltungsakten eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 32 LVwVfG möglich ist, wenn nachgewiesen werden kann, dass eine Frist aufgrund einer  behinderungsbedingten Einschränkung versäumt wurde oder die Behörde trotz Kenntnis einer Behinderung den Schriftverkehr nicht barrierefrei geführt hat. 

Die Verpflichtung zur barrierefreien Gestaltung von Internetauftritten nach        § 10 L-BGG muss auch für die Kommunen gelten. Anderenfalls wird ein  wichtiger Lebensbereich, die kommunale Ebene, vom Gesetz ausgeblendet. 

Den Vorschlag des Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte Baden-Württemberg e.V. auf Einbeziehung des öffentlichen-rechtlichen Rundfunks greifen wir gerne auf. Auch unserer Ansicht nach müsste dieser wichtige öffentliche Tätigkeitsbereich den Bestimmungen des L-BGG unterliegen. 

Das Klagerecht für den einzelnen Bürger und die Verbände nach §§ 11, 12 L-BGG darf sich nicht nur auf § 8 (3) L-BGG beschränken. Es müsste dringend auf die §§ 7,9 und 10 L-BGG erweitert werden. 

Der Empfang öffentlicher Zuwendungen sollte zwingend an die Beachtung des L-BGG geknüpft sein. Die gesetzliche Verankerung dieses Passus wäre ein  hervorragendes Steuerungsmittel für die tatsächliche Beachtung des L-BGG im staatlichen und kommunalen Handeln. 

Die Einführung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen sehen wir zumindest für die §§ 6 (2) und 7 L-BGG als sinnvoll an. Der verbindliche Charakter dieser Vorschriften würde damit explizit betont werden. 

Für weitere Ausführungen und ggf. nähere Konkretisierungen zu den einzelnen Punkten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Zoller

-Geschäftsführer- 
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� Zur Erleichterung des Schreibens wird nur die männliche Form genannt


� Zur Erleichterung des Schreibens wird nur die männliche Form genannt.  





15

